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Auf die Anfrage Nr. 3718/J der Abgeordneten DlC. Feuerstein 

und Kollegen vom 11. Mai 1989 betreffend Gewährung von Förde­
rungsmittel aus dem Umweltfonds, beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

ad 1 und 2: 

Ich kann die von Ihnen dargelegte Argumentation der Firmen 
aus folgenden Gründen nicht teilen: 

umstellungen auf Erdgas wurden bereits seit dem Jahr 1984 bis 
einschließlich 31. März 1989 (Ende der diesbezüglichen Förde­
rungsaktion) gefördert. Informationen über die Förderungsak­
tion sind den Umternehmen im Wege der Bundeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft und der Banken zugegangen. Die Förde­
rungsmöglichkeit für einen Umstieg von beispielsweise Heizöl 
schwer auf Erdgas war somit für einen sehr langen Zeitraum 
gegebeno 

Die Förderung soll nicht jenen Unternehmen zugute kommen, die 
möglichst lange umweltschädliche Heizstoffe verwenden. Dieses 
Argument war auch wesentlich für die zeitliche Begrenzung der 
Förderungsaktion. 
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Hat jedoch ein Unternehmen zunächst von Heizöl schwer .auf 
Heizöl leicht uMgestellt und damit zwar eine verbesserung der 

Emissionssituation bewirkt, jedoch nicht die im Sinne der 

Luftreinhaltung optimale Schadstoffreduktion, so ist eine 

Förderung für einen verspäteten Umstieg auf beispielsweise 

Erdgas auch nicht gerechtfertigt. Unternehmen, die sich um­
weltfreundlich verhalten, sind also keineswegs finanziell 
benachteiligt. Nicht gefördert werden somit Unternehmen, die 
unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes eine wenig weit­

blickende Investitionsentscheidung getroffen haben. 
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